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§7 der Satzung 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei und bis zu sieben Personen. Mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder müssen zum Zeitpunkt der 

Wahl Vereinsmitglieder gemäß §5 (1) sein. Ein Vorstandsmitglied wird vom Evangelischen Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree entsandt. Die Mitglieder des 

Vorstandes sollen Glieder einer christlichen Kirche sein. 

... 

(5) Auf Vorschlag der Gesamtelternvertretung wählt die Mitgliederversammlung eine Vertreterin/einen Vertreter der Eltern in den Vorstand. 

(6) Der Vorstand ist für die Abwicklung der laufenden Geschäfte und für die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung verantwortlich. Er kann eine/n 

Geschäftsführer/in bestellen. §7 (1) bleibt davon unberührt. 

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 


